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1 EINLEITUNG 

Das Liechtenstein-Institut in  Bendern wurde von der Gewaltschutzkommission (GSK) der 

Regierung damit beauftragt, eine jährliche Dokumentation über Extremismus in Liechten-

stein zu erstellen. Beginnend mit der ersten Dokumentation betreffend das Jahr 2010 galt 

die Aufmerksamkeit rechtsextremen Vorfällen. Der Monitoringbericht war ein Bestandteil 

des Massnahmenkatalogs gegen Rechtsextremismus (MAX), der für die Dauer von 2010 bis 

2015 von der Regierung beschlossen worden war. Damit wird auch eine Empfehlung des 

UNO-Ausschusses für die Beseitigung der Rassendiskriminierung (CERD) umgesetzt. Seit 

dem Beobachtungsjahr 2015 ist die Beobachtung auf Extremismus generell erweitert wor-

den. 

Die neunte nun vorliegende Dokumentation bezieht sich auf das Jahr 2018. Der Bericht 

dokumentiert  allfällige Vorkommnisse, etwa Gewaltakte oder politische Aktionen, aber 

auch Massnahmen und Kampagnen gegen den Extremismus, ferner auch Medienberichte 

in Zeitungen und Onlineplattformen. 

Unter dem 3ÔÉÃÈ×ÏÒÔ ȵextremistischȰ werden in der vorliegenden Analyse sämtliche Bestre-

bungen verstanden, welche den Kern der staatlichen Ordnung in seiner Substanz bedrohen. 

Somit können politisch, politisch-religiös oder anders ideologisch motivierte Bewegungen 

angeführt werden, welche ihrem Wesen nach geeignet sind, die staatliche Grundordnung 

und die ihr inhärenten Prinzipien zu gefährden. 

Wie 2017 fiel die rechtsextreme Szene im Berichtsjahr nicht durch öffentliche Aktionen wie 

beispielsweise das Verteilen von Flugblättern und ähnliche Aktionen auf. In früheren Jahren 

war diese Szene in Liechtenstein sehr aktiv und öffentlich präsent gewesen. 

Gewaltaktionen mit extremistischem Hintergrund wurden 2018 nicht öffentlich bekannt. 

6ÏÒ 'ÅÒÉÃÈÔ ÅÒÒÅÇÔÅ ÅÉÎ 6ÅÒÆÁÈÒÅÎ ÇÅÇÅÎ ÅÉÎÅÎ ȵ2ÅÉÃÈÓÂİÒÇÅÒȰ Aufmerksamkeit. 

2 EREIGNISSE UND ENTWICKLUNGEN 

Im Anhang werden alle Ereignisse, Gerichtsvorfälle, Massnahmen, Stellungnahmen sowie 

Studien und Veranstaltungen, welche öffentlich dokumentiert sind und sich direkt oder in-

direkt mit der Materie in Liechtenstein befassen, in chronologischer Ordnung angeführt. 

Nachstehend werden die Beobachtungen kurz zusammengefasst. 

Gewaltvorfälle 

Im Jahr 2018 kam es zu keinen registrierten Gewaltvorfällen im Bereich des Rechtsextre-

mismus gemäss dem Jahresbericht der Landespolizei Liechtenstein. Im Jahresbericht 2018 

ÄÅÒ ,ÁÎÄÅÓÐÏÌÉÚÅÉ ɉ3Ȣ ςπɊ ÈÅÉÓÓÔ ÅÓ ÚÕÍ 4ÈÅÍÁ ȵ2ÅÃÈÔÅ 'Å×ÁÌÔȰȡ 
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ȵWie in den Jahren zuvor kann auch das Jahr 2018 im Bereich des Rechtsextremis-

mus als ruhiges Jahr bezeichnet werden. Seit vielen Jahren sind in Liechtenstein we-

der grössere Gewaltvorfälle noch strafrechtlich relevante Ereignisse mit rechtsext-

remem Hintergrund zu verzeichnen. Für die Landespolizei gilt in Bezug auf jede 

Form von Extremismus ein Null-Toleranz-Ansatz.Ȱ 

Es sind jedoch laut Kriminalstatistik der Landespolizei Liechtenstein 2018 insgesamt 3 

(2017: 6) politisch-religiös motivierte Delikte festgestellt worden (Jahresbericht 2018 der 

Landespolizei, S. 25f.). Der Statistik der angezeigten Fälle zufolge erfüllten 2 (2017: 4) die-

ser Delikte den Tatbestand der Diskriminierung  und 1 (2017: 1) den verbotenen Nachrich-

tendienst. In 2018 war kein Ordnungsdelikt feststellbar (2017: 1). 5ÎÔÅÒ ȵ4ÅÒÒÏÒÉÓÍÕÓȰ 

wurde wie in den Vorjahren kein Straftatbestand in der Kriminalstatistik erfasst. 

Sonstige Ereignisse 

In der Medienberichterstattung findet eine Beschäftigung mit dem Thema Extremismus auf 

verschiedenen Ebenen statt. Regelmässig finden Berichte über politische Vorstösse, Ent-

wicklungen, Entscheidungen oder Kontakte Liechtensteins mit anderen Staaten oder inter-

nationalen Organisationen Eingang in die Medien. Im Jahr 2018 standen dabei häufig die 

Bekämpfung von Geldwäscherei und die Bekämpfung des Terrorismus im Zentrum. 2018 

fand auch die fünfte Prüfungsrunde der Europäischen Kommission zur Bekämpfung von 

Rassismus und Intoleranz (ECRI) des Europarates statt (Liechtensteiner Vaterland vom 15. 

Mai 2018; Liechtensteiner Volksblatt vom 16. Mai 2018; ECRI 2018). 

In zahlreichen Berichten und Anträgen (BuA) der Regierung an den Landtag und den fol-

genden Debatten im Landtag waren die Bekämpfung von Terrorismus, Terrorismusfinan-

zierung und Rassismus ein Teilaspekt der betreffenden Gesetzesvorhaben. Dies betrifft bei-

spielsweise das Datenschutzgesetz, das Polizeigesetz, die Schaffung eines Wirtschaftsprü-

fergesetzes oder eines Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes. 

Auch im Kulturbetrieb findet eine Auseinandersetzung mit Extremismus und Rassismus 

statt, wobei sich dies in Filmen, Buchpräsentationen, Theateraufführungen, Konzerten oder 

literarischen Kolumnen ausdrückt. 

Eine Auseinandersetzung mit Extremismus, Terrorismus und insbesondere auch mit dem 

Nationalsozialismus findet in zahlreichen Presseberichten statt. Die Beschäftigung mit der 

Vergangenheit und den negativen Folgen extremistischer Politik kann dazu beitragen, die 

Leserschaft zu sensibilisieren.  

Gerichtsfälle 

Im Juni 2018 kam es zu einem Gerichtsfall, der auf einen Facebook-Eintrag aus dem Jahr 

2015 zurückging. Dem Beschuldigten wurde vorgeworfen, zu gewaltsamen IS-Aktionen auf-

gerufen zu haben. Dieser Anklagepunkt wurde zwar fallengelassen, der Beschuldigte wurde 

aber erstinstanzlich vom Landgericht zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt, da er auf sei-
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nem Facebook-Profil ein Video geteilt hatte, welches alle Muslime aufrief, Gewalt an Bud-

dhisten auszuüben (Liechtensteiner Vaterland und Liechtensteiner Volksblatt vom 15. Juni 

2018). 

Im Juli 2018 kam es beim Landgericht zu einem anderen Gerichtsverfahren, bei dem es um 

Cannabis-Konsum und unverantwortlichen Umgang mit Waffen ging. Dabei wurden bei ei-

nem Beschuldigten ein Reichsbürgerausweis und Broschüren von rechtsextremen Organi-

sationen gefunden, so etwa der Europäischen Aktion, die vor einigen Jahren auch in Liech-

tenstein aktiv gewesen war, aber nach eigenem Bekunden im Juni 2017 aufgelöst wurde 

(Liechtensteiner Vaterland vom 13. Juli und 4. August 2018).  

3 VERHALTEN VON BEHÖRDEN UND NICHTSTAATLICHEN AKTEUREN 

Massnahmen 

Im Jahr 2018 erfolgten keine speziellen Massnahmen gegen den Extremismus. Gesetzesan-

passungen oder die Verabschiedung neuer Gesetze zielten unter anderem auf die Bekämp-

fung von Terrorismus und dessen Finanzierung. 

Öffentliche Präsenz 

Regelmässige Präsenz in den Medien erhielten politische Vorstösse, Aktionen und interna-

tionale Treffen unter Teilnahme von Vertreterinnen und Vertretern aus Liechtenstein. 

Im Februar 2018 fand ein Treffen von Innenministerin Dominique Gantenbein und dem ös-

terreichischen Innenminister Herbert Kickl in Wien statt, bei welchem unter anderem auch 

die polizeiliche Zusammenarbeit und die Terrorismusbekämpfung thematisiert wurden. 

Die Innenministerin nahm im März 2018 auch am Treffen des EU-Innenministerrates in 

Brüssel teil, bei welchem unter anderem über Online-Radikalisierung diskutiert wurde. 

Im April 2018 nahm Aussenministerin Aurelia Frick auf Einladung des französischen Präsi-

ÄÅÎÔÅÎ %ÍÍÁÎÕÅÌ -ÁÃÒÏÎ ÁÎ ÄÅÒ ÉÎÔÅÒÎÁÔÉÏÎÁÌÅÎ +ÏÎÆÅÒÅÎÚ ȵ.Ï -ÏÎÅÙ ÆÏÒ 4ÅÒÒÏÒȰ ÉÎ 0ÁÒÉÓ 

teil. 

Im Juni 2018 wurde in den Medien berichtet, dass die Regierung weitgehend den Empfeh-

lungen des Uno-Menschenrechtsrates im Rahmen der Universellen Periodischen Überprü-

fung der Menschenrechtslage in Liechtenstein folge. Zwei Drittel der Empfehlungen würden 

von der Regierung akzeptiert. Zu Extremismus wurden keine Empfehlungen abgegeben. 

Im Juni 2018 nahm Innenministerin Dominique Gantenbein an einem Treffen des EU-Innen-

ministerrat s in Luxemburg teil. Dabei ging es unter anderem um Terrorismusbekämpfung. 

Im Juli 2018 fand die Parlamentarische Versammlung der Organisation für Sicherheit und 

Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Berlin statt. Liechtenstein war durch den Landtags-

abgeordneten Günter Vogt und die Stellvertretende Landtagsabgeordnete Helen Konzett 
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vertreten. Auch bei dieser Versammlung war unter anderem Terrorismusbekämpfung ein 

Thema. 

Im August 2018 traf sich auf Einladung der Stabsstelle FIU die Egmont-Gruppe zur Vorbe-

reitung ihrer Plenarversammlung in Malbun. Die Egmont-Gruppe ist eine internationale 

Vereinigung, welcher Financial Intelligence Units zahlreicher Staaten angehören und die 

sich vor allem der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung widmet. 

Radikalisierung und Terrorismus waren auch Thema beim Europäischen Polizeichef-Tref-

fen (EPCC) bei Europol in Den Haag im September 2018, an welchem der liechtensteinische 

Polizeichef Jules Hoch teilnahm. 

Im November 2018 traf Regierungschef Adrian Hasler den deutschen Bundesfinanzminister 

Olaf Scholz in Berlin zu einem Arbeitsgespräch. Im Zusammenhang mit der Blockchain-

Technologie wurde festgehalten, dass diese eine Chance für Wettbewerbsfähigkeit und 

Wirtschaftswachstum biete, wobei jedoch die geltenden Bestimmungen zur Bekämpfung 

der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung angewandt werden müssten. 

Stellungnahmen, Studien, Veranstaltungen 

Der Landtag befasste sich im Zuge von Gesetzesberatungen mit Fragen der inneren Sicher-

heit und der Bekämpfung des Terrorismus (siehe hierzu die Hinweise zu den betreffenden 

Berichten und Anträgen der Regierung in Anhang 3). 

Auch auf Fragen aus dem Landtag musste die Regierung gelegentlich Stellung nehmen, wo-

bei Fragen der Geldwäscherei und der internationalen Terrorismusbekämpfung im Fokus 

standen. 

4 FAZIT 

Wie in den Jahren zuvor kann auch das Berichtsjahr 2018 in Bezug auf politischen oder 

sonstigen Extremismus in Liechtenstein als ruhiges Jahr bezeichnet werden. Seit mehreren 

Jahren sind in Liechtenstein weder grössere Gewaltvorfälle noch strafrechtlich relevante 

Ereignisse mit extremistischem Hintergrund zu verzeichnen. 
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derbericht über Menschenrechtspraktiken 2009 (11. März 2010). (Originaltext: Liech-

tenstein. Respect for Human Rights). 

CERD ɀ Committee on the Elimination of Racial Discrimination (2012): Consideration of re-

ports submitted by States parties under article 9 of the convention. 31 August 2012.  
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CERD ɀ Ausschuss zur Beseitigung von Rassendiskriminierung (Hg.) (2007): Behandlung 

der Staatenberichte, vorgelegt nach Artikel 9 des Übereinkommens. Abschliessende Be-

merkungen des Ausschusses für die Beseitigung der Rassendiskriminierung: Liechten-

stein. 

CERD ɀ Committee on the Elimination of Racial Discrimination (Hg.) (2007): Internationales 

Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung. Ausschuss für 

die Beseitigung der Rassendiskriminierung. Siebzigste Tagung, 19. Februarɀ9. März 

2007. Behandlung der Staatenberichte, vorgelegt nach Artikel 9 des Übereinkommens. 

Abschliessende Bemerkungen des Ausschusses für die Beseitigung der Rassendiskrimi-

nierung. 7. Mai 2007. 

ECRI - Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (2018): ECRI-Bericht über 

Liechtenstein. (Fünfte Prüfungsrunde). Verabschiedet am 22. März 2018/Veröffentlicht 

am 15. Mai 2018. Strasbourg. 

ECRI ɀ Europäische Kommission gegen Rassismus und IntoleÒÁÎÚ ɉ(ÇȢɊ ɉςπρσɊȡ %#2)Ȥ"ÅȤ

richt über Liechtenstein. (Vierte Prüfungsrunde). Verabschiedet am 5. Dezember 

2012/Veröffentlicht am 19. Februar 2013. Strasbourg. 

ECRI ɀ Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (Hg.) (2008): Dritter Be-

richt über Liechtenstein. Verabschiedet am 14. Dezember 2007. 29. April 2008. Strass-

burg. 

ECRI ɀ Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (Hg.) (2003): Zweiter Be-

richt über Liechtenstein. Verabschiedet am 28. Juni 2002. Strassburg. 

ECRI ɀ Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (Hg.) (1998): ECRI län-

derspezifischer Ansatz. Bericht über Liechtenstein. März 1998. Strassburg. 

United States Department of State; Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (Hg.) 

(2016): Liechtenstein 2015 Human Rights Report. Country Reports on Human Rights 

Practices. o.O. [auch Berichte für frühere Jahre] 

Zeitungen Liechtenstein (inkl. Onlineartikel) 

Liechtensteiner Vaterland [www.vaterland.li] 

Liechtensteiner Volksblatt [www.volksblatt.li]  

Liewo [www. liewo.li] 
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LINKS UND ADRESSEN 

Links Behörden 

Gewaltschutzkommission Fürstentum Liechtenstein [https://gewaltschutz.li/] 

Landespolizei (Pressemitteilungen ɀ Archiv) [https://www.landespolizei.li/]  

Landesverwaltung (Amt für Soziale Dienste). [https://www.llv.li/]  

Portal des Fürstentums Liechtenstein. [https://www.liechtenstein.li/]  

Regierung des Fürstentums Liechtenstein. [https://www.regierung.li/]  

Amt für Auswärtige Angelegenheiten ɀ Publikationen und Berichte 

[https://www.llv.li/inhalt/1687/amtsstellen/publikationen -und-berichte] 

 

Links gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Gewalt 

!ÎÔÉÆÁÓÃÈÉÓÔÉÓÃÈÅ )ÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓȤȟ $ÏËÕÍÅÎÔÁÔÉÏÎÓȤ ÕÎÄ !ÒÃhivstelle München 

[https://www.aida -archiv.de/]  

Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus (GRA), Schweiz, mit einer Chronologie 

rechtsextremistischer Vorfälle, erstellt vom Journalisten Hans Stutz 

[http://chronologie.gra.ch/]  

Linksammlung der Gewaltschutzkommission des Fürstentums Liechtenstein 

[https://www.gewaltschutz.li/links]  

 

Jugendarbeit 

Stiftung Offene Jugendarbeit SOJ [https://www.oja.li/] [seit 1. Juli 2015] 

aha Tipps & Infos für junge Leute Schaan [http://aha.li/ 
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INTERNET-SUCHE 

Die Abfrage im Internet erfolgt unter den folgenden Schlagworten (in Kombination mit 

Liechtenstein): 

¶ Dschihad/ismus 

¶ Hakenkreuz 

¶ Extremismus 

¶ Islamischer Staat 

¶ Islamismus/Islamistisch 

¶ Nationalsozialismus 

¶ Nazi 

¶ Neonazi 

¶ Radikalisierung 

¶ Rassismus 

¶ Rechte Szene 

¶ Rechtsextrem 

¶ Rechtsradikal 

¶ Salafismus/salafistisch 

¶ Skinhead 

¶ Terrorismus 
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AUSZUG AUS DEM STRAFGESETZBUCH 

Auszug aus dem Strafgesetzbuch (StGB) vom 24. Juni 1987, LGBl. 1988 Nr. 37  

Stand: 31. Dezember 2018 (für das Berichtsjahr 2018) 

Gültige Fassung unter www.gesetze.li  

 

20. Abschnitt 

Strafbare Handlungen gegen den öffentlichen Frieden  

§ 274 

Landfriedensbruch 

1) Wer wissentlich an einer Zusammenrottung einer Menschenmenge teilnimmt, die darauf abzielt, 
dass unter ihrem Einfluss ein Mord (§ 75), ein Totschlag (§ 76), eine Körperverletzung (§§ 83 bis 87) 
oder eine schwere Sachbeschädigung (§ 126) begangen werde, ist, wenn es zu einer solchen Gewalt-
tat gekommen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

2) Wer an der Zusammenrottung führend teilnimmt oder als Teilnehmer eine der im Abs. 1 ange-
führten strafbaren Handlungen ausführt oder zu ihrer Ausführung beigetragen hat (§ 12), ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

3) Nach Abs. 1 ist nicht zu bestrafen, wer sich freiwillig aus der Zusammenrottung zurückzieht oder 
ernstlich zurückzuziehen sucht, bevor sie zu einer Gewaltanwendung geführt hat, es sei denn, dass 
er an der Zusammenrottung führend teilgenommen hat. 

§ 275 

Landzwang 

Wer die Bevölkerung oder einen grossen Personenkreis durch eine Drohung mit einem Angriff auf 
Leben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit, Freiheit oder Vermögen in Furcht und Unruhe ver-
setzt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

§ 276 

Verbreitung falscher, beunruhigender Gerüchte 

Wer ein Gerücht, von dem er weiss (§ 5 Abs. 3), dass es falsch ist, und das geeignet ist, einen grossen 
Personenkreis zu beunruhigen und dadurch die öffentliche Ordnung zu gefährden, absichtlich ver-
breitet, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu 
bestrafen. 

§ 277 

Verbrecherisches Komplott 

1) Wer mit einem anderen die gemeinsame Ausführung eines Mordes (§ 75), einer erpresserischen 
Entführung (§ 102), einer Überlieferung an eine ausländische Macht (§ 103), eines Sklavenhandels 
(§ 104), eines Raubes (§ 142), einer gemeingefährlichen strafbaren Handlung nach den §§ 169, 171, 
173, 176, 185 oder 186 oder eines grenzüberschreitenden Prostitutionshandels (§ 217) verabredet, 
ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

2) Nach Abs. 1 ist nicht zu bestrafen, wer freiwillig durch eine Mitteilung an die Behörde (§ 151 Abs. 
3) oder an den Bedrohten oder auf andere Art die beabsichtigte strafbare Handlung verhindert. Un-
terbleibt die strafbare Handlung ohne Zutun des Täters, so ist er nicht zu bestrafen, wenn er sich in 
Unkenntnis dessen freiwillig und ernstlich bemüht, die strafbare Handlung zu verhindern. 

  

http://www.gesetze.li/


 

Extremismus in Liechtenstein ς Monitoringbericht 2018  15 

 

§ 278 

Kriminelle Vereinigung 

1) Wer eine kriminelle Vereinigung gründet oder sich an einer solchen als Mitglied beteiligt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

2) Eine kriminelle Vereinigung ist ein auf längere Zeit angelegter Zusammenschluss von mehr als 
zwei Personen, der darauf ausgerichtet ist, dass von einem oder mehreren Mitgliedern der Vereini-
gung ein oder mehrere Verbrechen, andere erhebliche Gewalttaten gegen Leib und Leben, nicht nur 
geringfügige Sachbeschädigungen, Diebstähle oder Betrügereien, Vergehen nach den §§ 104a, 165 
Abs. 1 und 2, 233 bis 239, 304 oder 307 oder in § 278d Abs. 1 genannte andere Vergehen ausgeführt 
werden.  

3) Als Mitglied beteiligt sich an einer kriminellen Vereinigung, wer im Rahmen ihrer kriminellen Aus-
richtung eine strafbare Handlung begeht oder sich an ihren Aktivitäten durch die Bereitstellung von 
Informationen oder Vermögenswerten oder auf andere Weise in dem Wissen beteiligt, dass er 
dadurch die Vereinigung oder deren strafbare Handlungen fördert. 

4) Hat die Vereinigung zu keiner strafbaren Handlung der geplanten Art geführt, so ist kein Mitglied 
zu bestrafen, wenn sich die Vereinigung freiwillig auflöst oder sich sonst aus ihrem Verhalten ergibt, 
dass sie ihr Vorhaben freiwillig aufgegeben hat. Ferner ist wegen krimineller Vereinigung nicht zu 
bestrafen, wer freiwillig von der Vereinigung zurücktritt, bevor eine Tat der geplanten Art ausgeführt 
oder versucht worden ist; wer an der Vereinigung führend teilgenommen hat, jedoch nur dann, wenn 
er freiwillig durch Mitteilung an die Behörde (§ 151 Abs. 3) oder auf andere Art bewirkt, dass die aus 
der Vereinigung entstandene Gefahr beseitigt wird. 

§ 278a 

Kriminelle Organisation 

Wer eine auf längere Zeit angelegte unternehmensähnliche Verbindung einer grösseren Zahl von 
Personen gründet oder sich an einer solchen Verbindung als Mitglied beteiligt (§ 278 Abs. 3) oder 
diese finanziell unterstützt, 

1. die, wenn auch nicht ausschliesslich, auf die wiederkehrende und geplante Begehung schwerwie-
gender strafbarer Handlungen, die das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit oder das 
Vermögen bedrohen, oder schwerwiegender strafbarer Handlungen im Bereich der sexuellen Aus-
beutung von Menschen, der Schlepperei oder des unerlaubten Verkehrs mit Kampfmitteln, Kernma-
terial und radioaktiven Stoffen, gefährlichen Abfällen, Falschgeld oder Betäubungsmitteln ausgerich-
tet ist, 

2. die dadurch eine Bereicherung in grossem Umfang oder erheblichen Einfluss auf Politik oder Wirt-
schaft anstrebt und 

3. die andere zu korrumpieren oder einzuschüchtern oder sich auf besondere Weise gegen Strafver-
folgungsmassnahmen abzuschirmen sucht, 

ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. § 278 Abs. 4 gilt entsprechend. 

§ 278b 

Terroristische Vereinigung 

1) Wer eine terroristische Vereinigung (Abs. 3) anführt, ist mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünf-
zehn Jahren zu bestrafen. Wer eine terroristische Vereinigung anführt, die sich auf die Drohung mit 
terroristischen Straftaten (§ 278c Abs. 1) oder Terrorismusfinanzierung (§ 278d) beschränkt, ist mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.  

2) Wer sich als Mitglied an einer terroristischen Vereinigung beteiligt (§ 278 Abs. 3) oder diese fi-
nanziell unterstützt, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.  
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3) Eine terroristische Vereinigung ist ein auf längere Zeit angelegter Zusammenschluss von mehr als 
zwei Personen, der darauf ausgerichtet ist, dass von einem oder mehreren Mitgliedern dieser Verei-
nigung eine oder mehrere terroristische Straftaten (§ 278c) ausgeführt werden oder Terrorismusfi-
nanzierung (§ 278d) betrieben wird.  

§ 278c 

Terroristische Straftaten 

1) Terroristische Straftaten sind 

1. Mord (§ 75),  

2. Körperverletzungen nach den §§ 84 bis 87,  

3. erpresserische Entführung (§ 102),  

4. schwere Nötigung (§ 106),  

5. gefährliche Drohung nach § 107 Abs. 2,  

6. schwere Sachbeschädigung (§ 126) und Datenbeschädigung (§ 126a), wenn dadurch eine Gefahr 
für das Leben eines anderen oder für fremdes Eigentum in grossem Ausmass entstehen kann,  

7. vorsätzliche Gemeingefährdungsdelikte (§§ 169, 171, 173, 175, 176 und 178 sowie Art. 34 des 
Kriegsmaterialgesetzes) oder vorsätzliche Beeinträchtigung der Umwelt (§ 180),  

8. Luftpiraterie (§ 185),  

9. vorsätzliche Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt (§ 186),  

9a. Aufforderung zu terroristischen Straftaten und Gutheissung terroristischer Straftaten (§ 282a) 
oder 

10. eine nach Art. 60 des Waffengesetzes strafbare Handlung,  

wenn die Tat geeignet ist, eine schwere oder längere Zeit anhaltende Störung des öffentlichen Lebens 
oder eine schwere Schädigung des Wirtschaftslebens herbeizuführen, und mit dem Vorsatz begangen 
wird, die Bevölkerung auf schwerwiegende Weise einzuschüchtern, öffentliche Stellen oder eine in-
ternationale Organisation zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung zu nötigen oder die politi-
schen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines Staates oder ei-
ner internationalen Organisation ernsthaft zu erschüttern oder zu zerstören.  

2) Wer eine terroristische Straftat im Sinne des Abs. 1 begeht, ist nach dem auf die dort genannte Tat 
anwendbaren Gesetz zu bestrafen, wobei das Höchstmass der jeweils angedrohten Strafe um die 
Hälfte, höchstens jedoch auf zwanzig Jahre, hinaufgesetzt wird.  

3) Die Tat gilt nicht als terroristische Straftat, wenn sie auf die Herstellung oder Wiederherstellung 
demokratischer und rechtsstaatlicher Verhältnisse oder die Ausübung oder Wahrung von Menschen-
rechten ausgerichtet ist.  

§ 278d 

Terrorismusfinanzierung 

1) Wer Vermögenswerte mit dem Vorsatz bereitstellt oder sammelt, dass sie, wenn auch nur zum 
Teil, verwendet werden 

1. zur Ausführung 

a) einer Luftpiraterie (§ 185) oder einer vorsätzlichen Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt (§ 
186), 

b) einer erpresserischen Entführung (§ 102) oder einer Drohung damit, 
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c) eines Angriffs auf Leib, Leben oder Freiheit einer völkerrechtlich geschützten Person oder eines 
gewaltsamen Angriffs auf eine Wohnung, einen Dienstraum oder ein Beförderungsmittel einer sol-
chen Person, der geeignet ist, Leib, Leben oder Freiheit dieser Person zu gefährden, oder einer Dro-
hung damit, 

d) einer vorsätzlichen Gefährdung durch Kernenergie oder ionisierende Strahlen (§ 171), einer Dro-
hung damit, einer strafbaren Handlung zur Erlangung von Kernmaterial oder radioaktiven Stoffen 
oder einer Drohung mit der Begehung eines Diebstahls oder Raubes von Kernmaterial oder radioak-
tiven Stoffen, um einen anderen zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung zu nötigen, 

e) eines erheblichen Angriffs auf Leib oder Leben eines anderen auf einem Flughafen, der der inter-
nationalen Zivilluftfahrt dient, einer Zerstörung oder erheblichen Beschädigung eines solchen Flug-
hafens oder eines darauf befindlichen Luftfahrzeugs oder einer Unterbrechung der Dienste des Flug-
hafens, sofern die Tat unter Verwendung einer Waffe oder sonstigen Vorrichtung begangen wird und 
geeignet ist, die Sicherheit auf dem Flughafen zu gefährden, 

f) einer strafbaren Handlung, die auf eine in den §§ 185 oder 186 geschilderte Weise gegen ein Schiff 
oder eine feste Plattform, gegen eine Person, die sich an Bord eines Schiffes oder auf einer festen 
Plattform befindet, gegen die Ladung eines Schiffes oder eine Schifffahrtseinrichtung begangen wird, 

g) der Beförderung eines Sprengsatzes oder einer anderen tödlichen Vorrichtung an einen öffentli-
chen Ort, zu einer staatlichen oder öffentlichen Einrichtung, einem öffentlichen Verkehrssystem oder 
einer Versorgungseinrichtung oder des Einsatzes solcher Mittel mit dem Ziel, den Tod oder eine 
schwere Körperverletzung eines anderen oder eine weitgehende Zerstörung des Ortes, der Einrich-
tung oder des Systems zu verursachen, sofern die Zerstörung geeignet ist, einen besonders grossen 
wirtschaftlichen Schaden herbeizuführen, 

h) einer Handlung, die den Tod oder eine schwere Körperverletzung einer Zivilperson oder einer 
anderen Person, die in einem bewaffneten Konflikt nicht aktiv an den Feindseligkeiten teilnimmt, 
herbeiführen soll, wenn diese Handlung auf Grund ihres Wesens oder der Umstände darauf abzielt, 
eine Bevölkerungsgruppe einzuschüchtern oder eine Regierung oder eine internationale Organisa-
tion zu einem Tun oder Unterlassen zu nötigen, oder 

2. von einer Person oder einer Vereinigung (§ 278b Abs. 3), die eine in Ziff. 1 genannte Handlung 
begeht oder sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt (§ 278b Abs. 2), 

ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

2) Der Täter ist nach Abs. 1 nicht zu bestrafen, wenn die Tat nach einer anderen Bestimmung mit 
strengerer Strafe bedroht ist.  

§ 278e 

Ausbildung für terroristische Zwecke 

1) Wer eine andere Person in der Herstellung oder im Gebrauch von Sprengstoff, Schuss- oder sons-
tigen Waffen oder schädlichen oder gefährlichen Stoffen oder in einer anderen ebenso schädlichen 
oder gefährlichen spezifisch zur Begehung einer terroristischen Straftat nach § 278c Abs. 1 Ziff. 1 bis 
9 oder 10 geeigneten Methode oder einem solchen Verfahren zum Zweck der Begehung einer solchen 
terroristischen Straftat unterweist, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen, 
wenn er weiss, dass die vermittelten Fähigkeiten für diesen Zweck eingesetzt werden sollen. 

2) Wer sich in der Herstellung oder im Gebrauch von Sprengstoff, Schuss- oder sonstigen Waffen 
oder schädlichen oder gefährlichen Stoffen oder in einer anderen ebenso schädlichen oder gefährli-
chen spezifisch zur Begehung einer terroristischen Straftat nach § 278c Abs. 1 Ziff. 1 bis 9 oder 10 
geeigneten Methode oder einem solchen Verfahren unterweisen lässt, um eine solche terroristische 
Straftat unter Einsatz der erworbenen Fähigkeiten zu begehen, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Die Strafe darf jedoch nach Art und Mass nicht strenger sein, 
als sie das Gesetz für die beabsichtigte Tat androht. 

§ 278f 

Anleitung zur Begehung einer terroristischen Straftat 
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1) Wer ein Medienerzeugnis, das nach seinem Inhalt dazu bestimmt ist, zur Begehung einer terroris-
tischen Straftat (§ 278c Abs. 1 Ziff. 1 bis 9 oder 10) mit den im § 278e genannten Mitteln anzuleiten, 
oder solche Informationen im Internet in einer Art anbietet oder einer anderen Person zugänglich 
macht, um zur Begehung einer terroristischen Straftat aufzureizen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren zu bestrafen. 

2) Ebenso ist zu bestrafen, wer sich ein Medienerzeugnis im Sinne des Abs. 1 oder solche Informati-
onen aus dem Internet verschafft, um eine terroristische Straftat (§ 278c Abs. 1 Ziff. 1 bis 9 oder 10) 
zu begehen. 

§ 279 

Bewaffnete Verbindungen 

1) Wer unbefugt eine bewaffnete oder zur Bewaffnung bestimmte Verbindung aufstellt oder eine 
bestehende Verbindung bewaffnet, sich in dieser Verbindung führend betätigt, für sie Mitglieder 
wirbt, aushebt oder militärisch oder sonst zum Kampf ausbildet oder die Verbindung mit Kampfmit-
teln, Verkehrsmitteln oder Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung ausrüstet oder mit Geldmit-
teln oder sonst in erheblicher Weise unterstützt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestra-
fen. 

2) Nach Abs. 1 ist nicht zu bestrafen, wer freiwillig, bevor die Behörde (§ 151 Abs. 3) von seinem 
Verschulden erfahren hat, alles, was ihm von der Verbindung und ihren Plänen bekannt ist, zu einer 
Zeit, da es noch geheim ist, einer solchen Behörde aufdeckt. 

§ 280 

Ansammeln von Kampfmitteln 

1) Wer Waffen, Munition oder andere Kampfmittel an sich bringt, besitzt oder einem anderen ver-
schafft, um eine grössere Zahl von Menschen zum Kampf auszurüsten, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren zu bestrafen. 

2) Nach Abs. 1 ist nicht zu bestrafen, wer freiwillig, bevor die Behörde (§ 151 Abs. 3) von seinem 
Verschulden erfahren hat, die Kampfmittel auf Dauer unbrauchbar macht, einer solchen Behörde 
übergibt oder es ihr ermöglicht, der Kampfmittel habhaft zu werden. 

§ 281 

Aufforderung zum Ungehorsam gegen Gesetze 

Wer in einem Druckwerk, im Radio, Fernsehen oder sonst auf eine Weise, dass es einer breiten Öf-
fentlichkeit zugänglich wird, zum allgemeinen Ungehorsam gegen ein Gesetz auffordert, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

§ 282 

Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen und Gutheissung mit Strafe bedrohter Handlun-
gen 

1) Wer in einem Druckwerk, im Radio, Fernsehen oder sonst auf eine Weise, dass es einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich wird, zu einer mit Strafe bedrohten Handlung auffordert, ist, wenn er nicht 
als an dieser Handlung Beteiligter (§ 12) mit strengerer Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren zu bestrafen. 

2) Ebenso ist zu bestrafen, wer auf die im Abs. 1 bezeichnete Weise eine vorsätzlich begangene, mit 
einer ein Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe bedrohte Handlung in einer Art gutheisst, die geeignet 
ist, das allgemeine Rechtsempfinden zu empören oder zur Begehung einer solchen Handlung aufzu-
reizen. 

§ 282a 

Aufforderung zu terroristischen Straftaten und Gutheissung terroristischer Straftaten 
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1) Wer in einem Druckwerk, im Radio, Fernsehen oder einem anderen Medium oder sonst öffentlich 
auf eine Weise, dass es vielen Menschen zugänglich wird, zur Begehung einer terroristischen Straftat 
(§ 278c Abs. 1 Ziff. 1 bis 9 oder 10) auffordert, ist, wenn er nicht als an dieser Handlung Beteiligter 
(§ 12) mit strengerer Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 

2) Ebenso ist zu bestrafen, wer auf die im Abs. 1 bezeichnete Weise eine terroristische Straftat (§ 
278c Abs. 1 Ziff. 1 bis 9 oder 10) in einer Art gutheisst, die geeignet ist, die Gefahr der Begehung einer 
oder mehrerer solcher Straftaten herbeizuführen. 

§ 283 

Diskriminierung  

1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ist zu bestrafen, wer 

1. öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Sprache, Nationa-
lität, Ethnie, Religion oder Weltanschauung, ihres Geschlechts, ihrer Behinderung, ihres Alters oder 
ihrer sexuellen Ausrichtung zu Hass oder Diskriminierung aufreizt,  

2. öffentlich Ideologien verbreitet, die auf die systematische Herabsetzung oder Verleumdung von 
Personen wegen ihrer Rasse, Sprache, Nationalität, Ethnie, Religion oder Weltanschauung, ihres Ge-
schlechts, ihrer Behinderung, ihres Alters oder ihrer sexuellen Ausrichtung gerichtet sind,  

3. mit dem gleichen Ziel Propagandaaktionen organisiert, fördert oder daran teilnimmt, 

4. öffentlich durch Wort, Schrift, Bild, über elektronische Medien übermittelte Zeichen, Gebärden, 
Tätlichkeiten oder in anderer Weise eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, 
Sprache, Nationalität, Ethnie, Religion oder Weltanschauung, ihres Geschlechts, ihres Behinderung, 
ihres Alters oder ihrer sexuellen Ausrichtung in einer gegen die Menschenwürde verstossenden 
Weise herabsetzt oder diskriminiert, 

5. öffentlich durch Wort, Schrift, Bild, über elektronische Medien über-mittelte Zeichen, Gebärden, 
Tätlichkeiten oder in anderer Weise Völkermord oder andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
leugnet, gröblich verharmlost oder zu rechtfertigen versucht, 

6. eine von ihm angebotene Leistung, die für die Allgemeinheit bestimmt ist, einer Person oder einer 
Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Sprache, Nationalität, Ethnie, Religion oder Weltanschau-
ung, ihres Geschlechts, ihrer Behinderung, ihres Alters oder ihrer sexuellen Ausrichtung verweigert,  

7. sich an einer Vereinigung als Mitglied beteiligt, deren Tätigkeit darin besteht, eine Diskriminierung 
im Sinne dieser Bestimmung zu fördern oder dazu aufzureizen.  

2) Ebenso ist zu bestrafen, wer diskriminierende (Abs. 1) Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, über 
elektronische Medien übermittelte Zeichen, Abbildungen oder andere Gegenstände dieser Art,  

1. zum Zwecke der Weiterverbreitung herstellt, einführt, lagert oder in Verkehr bringt, 

2. öffentlich anpreist, ausstellt, anbietet oder zeigt. 

3) Abs. 1 und 2 kommen nicht zur Anwendung, wenn das Propagandamittel oder die Handlung der 
Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der sachgerechten Berichterstattung 
über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dient. 

§ 284 

Sprengung einer Versammlung 

Wer eine Versammlung, einen Aufmarsch oder eine ähnliche Kundgebung, die nicht verboten sind, 
mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt verhindert oder sprengt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr zu bestrafen. 

§ 285 

Verhinderung oder Störung einer Versammlung 

Wer eine nicht verbotene Versammlung dadurch verhindert oder erheblich stört, dass er 
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1. den Versammlungsraum unzugänglich macht, 

2. eine zur Teilnahme berechtigte Person am Zutritt hindert oder ihr den Zutritt erschwert oder ihr 
die Teilnahme an der Versammlung durch schwere Belästigungen unmöglich macht oder erschwert, 

3. in die Versammlung unbefugt eindringt oder 

4. eine zur Leitung oder Aufrechterhaltung der Ordnung berufene Person verdrängt oder sich einer 
ihrer auf den Verlauf der Versammlung bezüglichen Anordnungen tätlich widersetzt, 

ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

§ 286 

Unterlassung der Verhinderung einer mit Strafe bedrohten Handlung 

1) Wer es mit dem Vorsatz, dass vorsätzlich eine mit Strafe bedrohte Handlung begangen werde, 
unterlässt, ihre unmittelbar bevorstehende oder schon begonnene Ausführung zu verhindern oder 
in den Fällen, in denen eine Benachrichtigung die Verhinderung ermöglicht, der Behörde (§ 151 Abs. 
3) oder dem Bedrohten mitzuteilen, ist, wenn die strafbare Handlung zumindest versucht worden 
und mit einer ein Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren zu bestrafen. Die Strafe darf jedoch nach Art und Mass nicht strenger sein, als sie das Gesetz für 
die nicht verhinderte Tat androht. 

2) Der Täter ist nach Abs. 1 nicht zu bestrafen, wenn er 

1. die Verhinderung oder Benachrichtigung nicht leicht und ohne sich oder einen Angehörigen der 
Gefahr eines beträchtlichen Nachteils auszusetzen, bewirken konnte, 

2. von der mit Strafe bedrohten Handlung ausschliesslich durch eine Mitteilung Kenntnis erhalten 
hat, die ihm in seiner Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden ist oder 

3. durch die Verhinderung oder Benachrichtigung eine andere rechtlich anerkannte Verschwiegen-
heitspflicht verletzen würde und die aus der Verletzung dieser Pflicht drohenden Folgen schwerer 
gewogen hätten als die nachteiligen Folgen aus der Unterlassung der Verhinderung oder Bekannt-
machung. 

§ 287 

Begehung einer mit Strafe bedrohten Handlung im Zustand voller Berauschung 

1) Wer sich, wenn auch nur fahrlässig, durch den Genuss von Alkohol oder den Gebrauch eines an-
deren berauschenden Mittels in einen die Zurechnungsfähigkeit ausschliessenden Rausch versetzt, 
ist, wenn er im Rausch eine Handlung begeht, die ihm ausser diesem Zustand als Verbrechen oder 
Vergehen zugerechnet würde, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 
Tagessätzen zu bestrafen. Die Strafe darf jedoch nach Art und Mass nicht strenger sein, als sie das 
Gesetz für die im Rausch begangene Tat androht. 

2) Der Täter ist nur auf Verlangen, auf Antrag oder mit Ermächtigung zu verfolgen, wenn die im 
Rausch begangene mit Strafe bedrohte Handlung nur auf Verlangen, auf Antrag oder mit Ermächti-
gung zu verfolgen ist. 

 

 

* * * * * * * 
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Anhang 1: 
Pressedokumentation 2018 

Liechtensteiner Vaterland 
Liechtensteiner Volksblatt 
Weitere Printmedien 
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Januar 2018 
 

Liechtensteiner Vaterland, 9. Januar 2018, S. 15 
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Liechtensteiner Volksblatt, 11. Januar 2018, S. 19 

 

 

 

Liechtensteiner Vaterland, 12. Januar 2018, S. 13 
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LIEWO DIE SONNTAGSZEITUNG, 14. Januar 2018, S. 22 

 

 

 

  


